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RHEINLAND
AUS DEM RHEINISCHEN SPRACHSCHATZ
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In den 1950er und 1960er Jah-
ren ließ Josef Kardinal Frings aus
Abgaben von Priestern den
„Fonds für Bedürfnisse des Bis-
tums“ (BB-Fonds) zusammen-
tragen. „Zweck des Fonds ist die
ideelleundmaterielleFörderung
besonderer kirchlicher Bedürf-
nisse und Anliegen im Erzbistum
Köln“, so das Erzbistum. Im Fi-
nanzbericht ist er nicht geson-
dert aufgeführt, sondern Teil der
insgesamt 221 Millionen Euro
„Sonderposten aus zweckge-
bundenem Vermögen“ – immer-
hin5,5ProzentderBilanzsumme
von vier Milliarden Euro.

16,8
Millionen Euro umfasste der
BB-Fonds Ende 2020, Anfang
des gleichen Jahres waren es
26,3 Millionen, noch ein Jahr frü-
her 26,4 Millionen. Vor allem aus
Wertpapiererträgen eingenom-

men hat der Fonds in dieser Zeit,
seit Anfang 2019, 1,5 Millionen
Euro. Dem standen erhebliche
Abgänge gegenüber: die „Zah-
lungeninAnerkennungdesLeids
und Therapiekosten“ einschließ-
lich der Rückstellung von sechs
Millionen Euro, die 2,8 Millionen
Euro für Gutachten, Rechts- und
Krisenberatung sowie 2,3 Mil-
lionen Euro für die „Kölner Hoch-
schule für Katholische Theolo-
gie“. Das ist die frühere Hoch-
schule der Steyler Missionare
in Sankt Augustin, die das Erz-
bistum übernommen hat.

Alle deutschen Bistümer le-
gen Wert darauf, dass Anerken-
nungsleistungen und Zahlun-
gen für Therapiekosten bei
Missbrauchsbetroffenen nicht
aus Kirchensteuereinnahmen
finanziert werden. Das Bistum
Aachen etwa – mit 970 000 Ka-
tholiken halb so groß wie das
Kölner Nachbarbistum – hat
bislang 800 000 Euro an Betrof-

fene gezahlt und weitere zwei
Millionen Euro zurückgestellt.
Eine dem BB-Fonds vergleich-
bare Vermögensmasse stand
nicht zur Verfügung. Das Geld
soll vielmehr nach und nach
durch einen Solidarfonds auf-
gebracht werden, der sich aus
Vermögenserträgen speist und
(zu einem kleineren Teil) aus
Spenden von Geistlichen – auch
von Bischof Helmut Dieser
selbst. Das für das Bistum Aa-
chen erarbeitete Gutachten der
Münchner Kanzlei Westpfahl
Spilker Wastl (WSW) hat eine
halbe Million Euro gekostet. (rn)
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Raimund Neuß

zur Finanzaffäre

im Erzbistum
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Führung im
Küchenkabinett
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Der Finanzdirektor des Kölner
Erzbistums soll kreidebleich ge-
worden sein. Als Weihbischof
Rolf Steinhäuser, derzeit Apo-
stolischer Administrator, also
Leiter des Erzbistums Köln, an-
ordnete, alle Kosten im Zusam-
menhang mit der unabhängigen
Untersuchung zum Umgang mit
Fällen sexualisierter Gewalt zu-
sammenzustellen, wurde klar:
Die Beträge, die sich teilweise
aus Einzelrechnungen ergaben,
waren viel zu hoch, als dass die
BistumsleitungsieohneZustim-
mung von Aufsichtsgremien
hätte ausgeben dürfen. Die aber
hatte sie nicht eingeholt.

Der in Münster lehrende Kir-
chenrechtler Thomas Schüller
fasst die Lage zusammen: Dem
Finanzchef blieb keine andere
Wahl als die Selbstanzeige in
Rom. Steinhäuser meldete den
Vorgang der Bischofskongrega-
tion. Der frühere Generalvikar
und heutige Delegat Markus
Hofmann bot seinen Rücktritt
an, den Rom aber einstweilen
ablehnte. Was war genau ge-
schehen?

? Wie hat das Erzbistum die
Kosten finanziert?

2,8 Millionen Euro hat das Erz-
bistum im Zusammenhang mit
der „unabhängigen Untersu-
chung“ ausgegeben – deutlich
mehr als die 1,5 Millionen, die
bisher an Betroffene flossen (wir
berichteten). Laufende Kirchen-
steuermittel wollte Erzbischof
Rainer Maria Kardinal Woelki
nicht dafür heranziehen. Also
griff er auf den „Fonds für Be-
dürfnisse des Bistums“, kurz BB-
Fonds, zu (siehe Infokasten).
Auch die sechs Millionen Euro,
die das Erzbistum für künftige
Leistungen an Betroffene zu-
rückgestellt hat, wurden dem
BB-Fonds entnommen.

? Kann der Erzbischof über
Geld einfach verfügen?

Nein, und das ist der Grund für
die Selbstanzeige und eine von
Steinhäuser veranlasste Prü-
fung durch zwei Kirchenrecht-
ler, deren Namen das Erzbistum
nicht nennt. Zwar entscheidet
der Erzbischof, wofür er das Geld
aus dem BB-Fonds verwenden
möchte. Aber dafür gelten kir-
chenrechtliche Vorgaben. Uni-
sono zitieren Kirchenrechtler
Schüller und Christine Weyand
von der Pressestelle des Erzbis-
tums die „Partikularnorm 18“
der Deutschen Bischofskonfe-
renz: Sie zählt den „Abschluss
von Kauf- und Werkverträgen
sowie den Erwerb von Grundstü-
cken, soweit der Wert von
500 000 Euro im Einzelfall über-
schritten ist“, zu den „Akten der
außerordentlichen Vermögens-
verwaltung“ im Sinne des kirch-
lichen Gesetzbuchs (Kanon
1277).

FürsolcheAusgabenmussder
Bischof die Zustimmung zweier
Gremien einholen: Vermögens-
verwaltungsrat – in Köln maß-
geblich mit fachkundigen Laien
aus dem Kirchensteuer- und
Wirtschaftsrat besetzt – und
Konsultorenkollegium. Dieses
Kollegium ist in allen deutschen

Bistümern identisch mit dem
Domkapitel.

Und es ist unerheblich, wel-
che Körperschaft betroffen ist –
der „erzbischöfliche Stuhl“, das
Domkapitel oder das Bistum
selbst, das erst seit 1958 als Kör-
perschaft des öffentlichen
Rechts agieren kann. Schüller:
„In allen Fällen geht es um Bis-
tumsvermögen.“ Die Missach-
tung der Genehmigungspflicht
seiein„schwererVerstoß“gegen
Kirchenrecht. Die vom Erzbis-
tum veranlasste Prüfung soll
möglichst bis Jahresende abge-
schlossen sein.

So hätte auch Bischof Franz
Peter Tebartz-van Elst in Lim-
burg seinerzeit beim Bau seiner
Residenz nicht ohne Zustim-
mung von Gremien über Vermö-
gen seines „bischöflichen
Stuhls“ verfügen dürfen. Der
Kölner Finanzdirektor kennt das
alles sehr gut – er war früher in
gleicher Funktion in Limburg
mit der Aufklärung des Tebartz-
Desasters befasst. Zu den Kölner
Vorgängen will er nicht Stellung
nehmen.

? Welche Geldausgaben
sind betroffen?

Am 13. Dezember 2018 beauf-
tragte das Erzbistum Köln die
Münchner Kanzlei Westpfahl
Spilker Wastl (WSW) mit der Be-
gutachtung des Umgangs mit
Fällen sexualisierter Gewalt.
Kosten, wie seit dem Wochenen-
de bekannt ist: 757 500 Euro.
Nach der Trennung von WSW
kam seit Herbst 2020 die Kölner
Kanzlei Gercke Wollschläger
zum Zuge, deren Rechnung be-
lief sich auf 516 200 Euro. Zwei-
fellos handelt es sich in beiden
Fällen um Werkverträge mit ei-
nem Volumen von mehr als
500 000 Euro, also zustim-
mungspflichtige Geschäfte. Sie
sindnachAngabenvonBistums-
sprecher Christoph Hardt Ge-
genstand der Selbstanzeige.

Umstritten ist der größte Pos-
ten der Aufstellung, die den Fi-
nanzchef insolcheNötebrachte:
818 000EurofürKrisenberatung
durch die Leipziger Agentur
Ewald & Rössing. Die Gutach-
ten, sagt Professor Schüller, hät-
te man ja wenigstens noch mit

den Zielen des BB-Fonds in Ein-
klang bringen können, bei Kri-
sen-PR sei das nicht mehr der
Fall. Rein formal sieht das Erz-
bistum hier die Bestimmungen
aber nicht verletzt, da sich die
818 000 Euro aus einzelnen Ho-
norarzahlungen zusammenset-
zen und nicht das Entgelt aus ei-
nem Werkvertrag sind. Das sieht
Schüller anders: „Es zählt das
Gesamtvolumen – egal, wie es
gestückelt ist.“

? Wer trägt die
Verantwortung?

Öffentlich genannt hat das Erz-
bistum nur einen Verantwortli-
chen: Markus Hofmann, dem als
Generalvikar seit 1. Mai 2018 die
gesamte Verwaltung und damit
auch die Finanzabteilung unter-
stand. Während der Auszeit von
Erzbischof Rainer Maria Kardi-
nal Woelki führt er seine Aufga-
be als Delegat weiter, musste
aber nun seine Zuständigkeit für
Finanzen an seinen Vize Markus
Bosbach abgeben. Aber was ist
mit dem Erzbischof? Schüller er-
wartet, dass auch er in den Fokus

gerät. Denn letztlich handelten
Woelki und Hofmann gemein-
sam als „Ordinarius“, oberster
Rechtsvertreter des Bistums.

Kirchlich kann der Verstoß
gegen Kanon 1277 als Straftat
mit Amtsverlust geahndet wer-
den, dazu kommen mögliche
Forderungen nach Wiedergut-
machung. „Aber die Strafe liegt
im Ermessen des Papstes“, sagt
Schüller.

Wird der Papst den Kardinal
also absetzen? „Schwer zu sa-
gen“, meint Schüller, verweist
aber darauf, dass der Erzbischof
von Köln zu den „top five“ im
Weltepiskopat zähle:„Wie sollte
der Papst Woelki anders einset-
zen – noch 15 Jahre lang?“

Grundsätzlich hält er auch ei-
ne Prüfung nach staatlichem
Strafrecht für möglich. In Lim-
burg hatte die Staatsanwalt-
schaft ihre Ermittlungen wegen
Untreue allerdings 2015 einge-
stellt – ein Vorgang, den Kir-
chenrechtler Schüller ebenso
wie viele Strafrechtler kritisiert.

? Wie sieht die Rolle des
Domkapitels aus?

Bleibt eine Frage: Die Auftrags-
vergabe an WSW und Gercke war
ja öffentlich bekannt. Hätte das
Domkapitel als „Konsultoren-
kollegium“ nicht mal nachha-
ken können?

Dazu Dompropst Guido Ass-
mann:„Das Konsultorenkollegi-
um hat keinen Einblick, welche
Rechtsgeschäfte das Erzbistum
Köln eingeht. Es ist kein Auf-
sichtsgremium und hat keine
Überwachungs- und Kontroll-
funktion.“ Auch er verweist auf
den von der Bischofskonferenz
2002 festgelegten Grenzwert
von 500 000 Euro bei Werkver-
trägen, aber er fasst zusammen:
„Das Konsultorenkollegium und
der Vermögensrat befinden, je-
weils selbstständig, über die
Rechtsgeschäfte, die ihnen zur
Beratung vorgelegt werden.“

Da liegt Assmann juristisch
richtig, bestätigt Schüller: „Die
Bringschuld liegt bei der Bis-
tumsleitung.“ Allerdings würde
er sich – wie einst in Limburg –
mehr Courage von den Domka-
pitularen wünschen. Aber zu ei-
genen Nachprüfungen ver-
pflichtet sind sie nicht.

Ein Hauch von
Limburg in Köln
Finanzgebaren des Erzbistums wird
kirchenrechtlich untersucht
Verwaltungschef Hofmann bot
seinen Rücktritt an

Als Generalvikar erläuterte Markus
Hofmann im März 2021
Konsequenzen aus dem Gercke-
Gutachten, dessen Finanzierung
jetzt umstritten ist. Foto: dpa

Rücklage aus früheren Jahrzehnten: Der BB-Fonds

Sparte für „Besondere Bedürf-
nisse“: Kardinal Frings. Vor ein paar Tagen hat

Administrator Rolf
Steinhäuser Generalvi-

kar Markus Hofmann als ei-
nen der loyalsten Menschen
gewürdigt,denerkenne. Jetzt
wird sein Vertrauen auf eine
harte Probe gestellt: Hof-
mann hat – wohlgemerkt
nicht allein, sondern immer
an der Seite des derzeit aus-
zeitenden Kardinals Rainer
Maria Woelki – ein Finanzge-
baren zu verantworten, das
allem Anschein nach gegen
Kirchenrecht verstieß.

Tragisch, dass dabei aus-
gerechnet jene Ausgaben im
Fokus stehen, die noch am
ehesten gerechtfertigt sind:
Gutachterkosten zur Aufklä-
rung des Umgangs mit sexua-
lisierter Gewalt. Der Vorgang,
der am meisten zum Himmel
stinkt – die Verschwendung
von fast 820 000 Euro für Kri-
sen-PR – bleibt jedenfalls für
das Erzbistum juristisch
(noch?) im Hintergrund.

Wohlgemerkt:InKölnging
es nicht um einen Protzbau
wie in Limburg. Aber es geht
auch in Köln um eine fatale
Führungs-Unkultur. Da gibt
es eine Phalanx aus Stäben
und Hauptabteilungen, aber
am Ende liegt die Macht bei
einem Küchenkabinett aus
Erzbischof und Generalvikar.
Aufgeklärter Absolutismus,
wie Steinhäuser trocken fest-
stellte.

Woelki will nach bisheri-
gem Bekunden in sein Bi-
schofsamt zurückkehren.
Dann aber muss er sein Füh-
rungsverhalten grundlegend
verändern.

IhreMeinungan:dialog@kr-redaktion.de

Nach Hausschlachtungen wurde früher Pannas
oder Panhas zubereitet. Eine Masse aus mit
Buchweizenmehl eingedicktem Schweineblut,
Wurstbrühe und Speck – in der Pfanne gebraten.


